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Vorwort

Alle 50 Sekunden
stirbt ein Tier in einem Schweizer Tierversuchslabor. 

Es sind Affen, Hunde, Katzen, Rinder, Schweine, Ziegen, Mäuse, Ratten, 
Fische � � geboren nur zu dem einen Zweck, um in den Laboren der pharma-
zeutischen, chemischen und agrochemischen Industrie, an Universitäten und 
Spitälern, im Auftrag von Bund und Kantonen zu rechtlosen Versuchsobjekten 
degradiert zu werden.

Die Schweiz lobt sich selbst oft gern wegen ihres sehr fortschrittlichen Tier-
schutzgesetzes. Überhaupt sei gegenüber der Vergangenheit im Tierschutz 
alles besser geworden. Die grausamen Bilder gehörten der Vergangenheit an. 

Doch stimmt dies wirklich?
Die teils sehr groben Missstände des Tierschutzgesetzes und der Tierschutz
verordnung betreffs dem allgemeinen Schutz von Tieren einmal ausgeblendet, 
bleibt in Bezug auf Tierversuche u.a. folgendes Fakt:
Im Gegensatz zu vielen Ländern in Europa sind bei uns Tierversuche mit Men-
schenaffen nicht verboten, auch gibt es keine wirklichen Einschränkungen in 
Bezug auf die Schweregrade von Tierversuchen. Ebenfalls sind in der Schweiz 
im Gegensatz zur EU Tierversuche für Kosmetika nicht per Gesetz verboten.
Und: Die Schweiz macht im Verhältnis zur Bevölkerung mehr Tierversuche als 
jedes Land der Europäischen Union!

Mit Tierversuchen wird schon seit über 250 Jahren an der Heilung von 
Krankheiten geforscht. In immer kürzerem Abstand versprechen uns neue 
Methoden Heilung von Krankheiten. Gentherapie, Xeno-Transplantation, 
Entschlüsselung des menschlichen Erbguts, therapeutisches Klonen und das 
Neueste: Stammzellenforschung. 
Die neuesten, Hoffnung verheissenden Methoden und Versprechungen der 
Pharmaindustrie versuchen, uns nur zu schnell die fehlenden Erfolge der vor-
hergehenden allheilbringenden Versprechungen vergessen zu lassen.
Doch dies darf nicht passieren!

Ihr Team von der AGSTG

Für die Abschaffung aller Tierversuche!
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1. �Was ist ein Tierversuch, 
was ist Vivisektion?

Tierversuch: Die De�nition eines Tier-
versuchs steht im Tierschutzgesetz 
(TSchG) im Artikel 12:
«Als Tierversuch gilt jede Massnah-
me, bei der lebende Tiere verwendet 
werden mit dem Ziel, eine wissen-
schaftliche Annahme zu prüfen, In-
formationen zu erlangen, einen Stoff 
zu gewinnen oder zu prüfen oder die 
Wirkung einer bestimmten Massnah-
me am Tier festzustellen sowie das 
Verwenden von Tieren zur experi-
mentellen Verhaltensforschung.»

Vivisektion: Vivisektion de�niert sich 
laut Duden folgendermassen: «Ope-
rativer Eingriff am lebenden Tier (zu 
wissenschaftlichen Zwecken). Die 
heutige Sinnbedeutung von Vivisek-
tion ist jedoch ausgedehnt worden 
und ist fast identisch mit dem Begriff 
Tierversuche. Somit kann man beide 
Begriffe für die gleiche Problematik 
benutzen.

2. �Warum werden Tierversuche 
überhaupt durchgeführt?

Nur ca. 25 Prozent der in der Schweiz 
durchgeführten Tierversuche sind ge-
setzlich vorgeschrieben.
Tierversuche werden vereinfacht ge-
sagt für Giftigkeitstests, für die Grund-
lagenforschung, in der Gentechno-
logie sowie bei der Entwicklung von 
Medikamenten durchgeführt.
Tierversuche dienen den Firmen in 
erster Linie als Risikoabsicherung vor 
Schadensersatzforderungen seitens der 
Konsumenten. Leider ist es so, dass 
wenn bei der Entwicklung eines neuen 
Medikaments viele Tierversuche durch-
geführt wurden, die Produktions�rma 
dieses Medikaments per Gesetz prak-
tisch vor Regress geschützt ist.
«Dieses Medikament wurde ausgie-
big im Tierversuch getestet und als 
unbedenklich eingestuft.» So einfach 
geht das.

Aber auch wenn im Tierversuch gra-
vierende Nebenwirkungen festge-
stellt wurden, wird das Medikament 
in der klinischen Phase weiter getes-
tet und kommt in vielen Fällen trotz-
dem auf den Markt.
Schliesslich, man lese und staune, sind 
ja die Ergebnisse aus den Tierversuchen 
nicht auf den Menschen übertragbar �
Die einzige Bedingung diesbezüglich 
ist die Erwähnung der möglichen Ne-
benwirkungen im Beipackzettel.

Tierexperimente werden viel eher zur Befriedigung von behördlichen
Verordnungen durchgeführt als mit der Absicht, Ergebnisse zu �nden,
welche automatisch auf den Menschen übertragen werden könnten.

Prof. Gerhard Zbinden, Pharmakologe

« »

Versuchsbeschreibungen

Informationen zu 3 000 dokumen-
tierten Tierversuchen �nden Sie 
auf der Website:
www.datenbank-tierversuche.de



Ein weiterer wesentlicher Grund ist 
die Pro�lierungssucht. In gewissen 
Kreisen steigt die Anerkennungs
kurve, je mehr Tierversuche man 
durchgeführt hat. 
Nicht zu vergessen ist auch die wissen
schaftliche Neugier. Diese kommt in der 
sogenannten Grundlagenforschung im-
mer mehr zum Tragen. Die Frage: «Was 
passiert, wenn �?» treibt so manchen 
Forscher an. Jeder Mensch hat diesen 
Urtrieb zur Neugier, aber nicht jeder 
Mensch folgt diesem Urtrieb durch das 
Misshandeln von Tieren.

3. �In welchen Bereichen werden 
Tierversuche durchgeführt?

Praktisch alles, womit der Mensch 
jemals in Berührung kommt, wurde 
und wird in irgendeiner Form an 
Tieren getestet.
Tierversuche werden durchgeführt in 
der medizinischen und pharmakolo-
gischen Forschung, in der Psychologie 
und der Psychiatrie, in der chemischen 
und der kosmetischen Industrie, in der 
Entwicklung von Waffensystemen, in 
der Ernährungsforschung, in der Um-
weltforschung usw.
Nicht zu vergessen, dass zu Studien-
zwecken an Universitäten sehr viele 
Tierversuche durchgeführt werden.
Etwa zwei Drittel der Tierversuche 
werden in der Industrie durchgeführt, 
knapp ein Drittel an Hochschulen und 
Spitälern.

4. �Werden für Kosmetika noch 
Tierversuche durchgeführt?

Die Endprodukte selbst werden schon 
seit Jahren nicht mehr in Tierversu-
chen getestet. Dies, so die Aussage 
von Herstellern, würde auch keinen 
Sinn ergeben, da ja jeder einzelne In-
haltstoff schon ausführlich getestet 
wird.

Nimmt man die of�zielle Statistik des 
BVET (Bundesamt für Veterinärwe-
sen), dann wurden in den letzten Jah-
ren in der Schweiz keine Tierversuche 
für Kosmetika mehr durchgeführt. Zu 
erwähnen aber ist, dass das BVET in 
seinen Richtlinien klar schreibt, dass 
Tierversuche für kosmetische Pro-
dukte in der Regel abzulehnen seien. 
Fortschrittlich? In der Europäischen 
Union sind seit der 7. ˜nderung der 
Europäischen Kosmetikrichtlinie (Richt
linie 2003/15/EC) Tierversuche für kos-
metische  Endprodukte seit Septem-
ber 2004 per Gesetz verboten.

Die Richtlinie im Detail:
� �Ab 11.9.2004 Verbot von Tierver-

suchen für kosmetische Fertigpro-
dukte.

� �Ab 11.9.2004 Verkaufsverbot von 
an Tieren getesteten Kosmetik
produkten und -rohstoffen, wenn 
von der EU anerkannte «alternati-
ve»  Testmethoden vorhanden sind.

� �Ab 11.9.2009 EU-weites Verbot von 
Tierversuchen für Kosmetikrohstoffe.

8

Zwar wird von Seiten der Wissenschaft immer wieder betont, Tierver-
suche seien zur Erhaltung des Lebens und der Gesundheit unverzicht-
bar. Eine kritische Betrachtung der Versuchsvorhaben zeigt, dass ein 
grosser Teil der Experimente aus rein kommerziellen Gründen oder 
aus persönlichem Ehrgeiz erfolgt.

Prof. Wolfgang Scharmann, Bundesgesundheitsamt

«
»



9

� �Ab 11.3.2009 Verkaufsverbot für an 
Tieren getestete Kosmetikprodukte 
und -rohstoffe für die meisten der 
routinemässig eingesetzten Tiertests, 
unabhängig davon, ob für diese 
bereits tierversuchsfreie Verfahren 
vorhanden sind oder nicht.

� �Ab 11.3.2013 Verkaufsverbot für an 
Tieren getestete Kosmetikprodukte 
und -rohstoffe für die verbleibenden 
Tiertests. Dieses Verbot kann weiter 
in die Zukunft verschoben werden, 
wenn bis zu diesem Datum keine 
anerkannten tierversuchsfreien Tests 
zur Verfügung stehen.

Quelle: Menschen für Tierrechte, www.tierrechte.de

Tierversuche im Bereich Kosmetika 
werden zwar nicht für das Endpro-
dukt, aber für die vielen Inhaltstoffe 
durchgeführt!

Es sind bereits über 8 000 Inhaltstof-
fe für kosmetische Produkte bekannt 
und als sicher eingestuft. Wie einige 
Firmen beweisen, kann man aus die-
sen Stoffen immer wieder neue Pro-
dukte kreieren. Es ist nicht notwendig, 
z.B. noch einen Konservierungsstoff 
mehr zu entwickeln, denn diesen gibt 
es schon in vielen Varianten seit Jahr-
zehnten auf dem Markt.

Jeder neu entwickelte Inhaltstoff für 
ein kosmetisches Produkt muss im 
Tierversuch getestet werden. Diese 
Versuche werden in der of�ziellen 
Statistik nicht unter Kosmetikver-
suche gelistet. Somit muss man davon 
ausgehen, dass diese Aufträge alle-
samt unter anderem Deckmantel (z.B. 
Giftigkeitstest) ausgeführt oder an 
ausländische Laboratorien vergeben 
werden. 

Denn leider nur wenige Firmen ver-
zichten freiwillig auf die Neuentwick-
lung von Inhaltstoffen für ihre Pro-
dukte!
Im Zeitalter der Gewinnmaximierung 
folgen sie dem Trend von immer wie-
der neuen Produktentwicklungen, die 
sie dann wieder als das neuste Wun-
dermittel verkaufen.
Wohin die Aufträge für diese Tierver-
suche vergeben werden und wer sie 
vergibt, ist leider nicht bekannt.

5. �Welche Tierarten werden im 
Tierversuch verbraucht?

Tierversuche werden zum grössten 
Teil an Ratten (370 000) und Mäusen 
(150 000) durchgeführt (Zahlen gem. 
CH-Tierversuchsstatistik 2005).
Mit fast allen Tierarten werden Tier-
versuche durchgeführt:
Katzen, Hunde, Schweine, Ziegen, 
Schafe, Pferde, Rinder, Affen, Meer-
schweinchen, Hamster, Kaninchen, 
Vögel, Fische �
Man könnte hier eine Au�istung 
praktisch aller Tierarten machen.
Tierversuche mit Hunden und Katzen 
haben gegenüber dem Vorjahr um 
jeweils ca. 50% zugenommen. Über-
haupt sind Tierversuche mit Säugetie-
ren massiv am Steigen.



6. �Woher stammen die 
Versuchstiere?

Dabei wird in drei Kategorien unter-
teilt:
• �aus einer anerkannten Versuchstier-
zucht oder -handlung

• �aus einem früheren Tierversuch über
nommen

• �andere Herkunft
Beispiele für andere Herkunft: Land-
wirtschaftsbetrieb, Tiere aus einer 
Feldstudie, Wildfang, Tierhändler, aus 
einem nicht anerkannten Versuchs-
tierzuchtbetrieb usw.
Die dritte Kategorie lässt praktisch 
jegliche Herkunft zu. 

In Versuchstierzuchtanstalten werden 
Tiere oft bereits krank gezüchtet. Ver-
suchslabore können diese ab Katalog 
bestellen, auch voroperierte und ge-
netisch veränderte Tiere kann man 
aus dem Katalog bestellen.

7. �Müssen Tierversuche 
bewilligt werden?

Es gibt bewilligungsp�ichtige sowie 
nicht bewilligungsp�ichtige Tierver-
suche.
Jeder Tierversuch muss dem kanto-
nalen Veterinäramt gemeldet wer-
den. Wenn der Versuch als Belas-
tung für die Tiere angesehen wird 
(hier zählt eigentlich  nur die starke 
körperliche Belastung), dann muss 
er  von der Tierversuchskommission 
begutachtet werden. Diese Kommis-
sion gibt dann eine Empfehlung ab. 
Die Entscheidungsgewalt für die Be-
willigung obliegt dann aber rein der 
kantonalen Behörde (meistens dem 
Kantonstierarzt).
Pro Jahr werden durchschnittlich ge-
rade mal 7 Gesuche abgelehnt. 
Alle als nicht belastend eingeteilten 
Tierversuche sind nicht bewilligungs-
p�ichtig.

Es wird in folgende Belastungskate-
gorien unterteilt:
Der Versuchsleiter muss einschätzen, 
wie schwer die Tiere in seinen Versu-
chen belastet werden. Dies, obwohl 
mehrere Studien gezeigt haben, dass 
die Belastung für die Versuchstiere 
von den Experimentatoren als gerin-
ger eingeschätzt wird, als sie effektiv 
ist.
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Die Grösse einer Nation lässt sich daran messen, wie sie ihre Tiere behandelt.
Vivisektion [der Tierversuch] ist nach meiner Auffassung das schwärzeste
von allen schwarzen Verbrechen, denen sich der Mensch heute gegenüber
Gott und seiner Schöpfung schuldig macht.

Mahatma Gandhi (1869 bis 1948), indischer Rechtsanwalt, Pazi�st, Menschen- 
rechtler und geistiger Führer der indischen Unabhängigkeitsbewegung

« »


